
Produktinformationsblatt
Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir
Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebo-
tene Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversiche-
rung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht
abschließend. Der gesamte Vertragsinhalt ergibt sich
aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den
beigefügten Versicherungsbedingungen. Maßgeblich
für den Versicherungsschutz sind die dort getroffe-
nen Regelungen. Wir empfehlen Ihnen daher, die ge-
samten Vertragsbestimmungen sorgfältig zu lesen.

1. Welche Art der Versicherung wird angeboten?

Der Versicherer bietet Ihnen eine Haus- und Grundbesit-
zer-Haftpflichtversicherung an. Grundlage sind die in der
beigefügten Verbraucherinformation enthaltenen Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB) sowie die für die diese Vertragsarten
geltenden Besonderen Bedingungen und Vereinbarun-
gen.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind
nicht versichert?

Unter dem Begriff Haftpflicht versteht man die sich aus
einzelnen gesetzlichen Bestimmungen ergebende Ver-
pflichtung, den Schaden zu ersetzen, den man einem an-
deren zugefügt hat, z. B. durch Unvorsichtigkeit,
Leichtsinn oder Vergesslichkeit. Als Besitzer von Grund
und Boden sind Sie einem nicht zu unterschätzenden
Haftpflichtrisiko auf Grund der Ihnen obliegenden Ver-
kehrssicherungspflicht ausgesetzt. Hiervor schützt Sie
die Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung.
Versichert sind die Schäden an Personen und Sachen,
die von Ihrem Grundstück und den darauf befindlichen
Gebäuden ausgehen, soweit diese nicht bereits durch
Ihre Privat-Haftpflichtversicherung gedeckt ist. Dabei re-
guliert der Versicherer nicht nur den Schaden, sondern
prüft auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung
zum Schadensersatz besteht, wehrt unbegründete Scha-
densersatzansprüche ab und bietet damit auch Rechts-
schutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen.

a) Haftpflichtschutz für Haus- und Grundbesitzer

Mit dieser Versicherung versichern Sie Schäden als
Haus- und / oder Grundstücksbesitzer (z. B. als Eigen-
tümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer),
die durch eine vom Haus und Grund ausgehende Gefahr
entstanden und für deren Verhinderung Sie verantwort-
lich sind. Hier kommen beispielsweise Schäden von Per-
sonen oder Sachen in Betracht, die durch Schad-
haftigkeit von Treppen und Wegen, mangelhafter Be-
leuchtung oder Glätte bzw. Verschmutzung von Gehwe-
gen entstehen oder von sich lösenden Gebäudeteilen
verursacht werden. Mitversichert sind hier beispielsweise
auch Schäden bei kleineren Bauvorhaben, für die Sie als
Bauherr haften sowie aus Ihrer Nachhaftung von bis zu
einem Jahr, nachdem ein anderer den Besitz am Grund-
stück übernommen hat. Gleiches gilt für alle Schäden,
die durch Maßnahmen im Rahmen der Verwaltung, Rei-
nigung, Beleuchtung und aller sonstigen Betreuung des
Grundstücks von den dazu beauftragten Personen ent-
stehen. Einzelheiten zum Versicherungsumfang entneh-
men Sie bitte den Versicherungsbedingungen –
insbesondere den Besonderen Bedingungen und Risiko-
beschreibungen (BBR).

b) Wohnungseigentümergemeinschaften

Sie können auch als Gemeinschaft von Wohnungseigen-
tümern die vorstehende Versicherung abschließen. Diese
gilt dann für Gefahren im Bereich des gemeinschaftlichen
Eigentums (gemeinschaftliches Treppenhaus, gemein-
schaftlicher Weg, Hausdach etc.). In diesem Zusam-
menhang werden auch solche Schäden erfasst, die
durch den Verwalter oder für die Gemeinschaft han-
delnde Wohnungseigentümer entstehen sowie Schäden,
die einzelne Wohnungseigentümer gegen den Verwalter
bzw. den für die Gemeinschaft handelnden Wohnungs-
eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft insgesamt
geltend machen. Einzelheiten zum Versicherungsumfang
entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen -
insbesondere den Besonderen Bedingungen und Risi-
kobeschreibungen (BBR).

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn
bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht
oder verspätet zahlen?

Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret ge-
wählten Versicherungsschutz und der Zahlungsweise.
Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem Antrag. Bei Ertei-
lung dieser Information liegen folgende Eckpunkte zu-
grunde; beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige
Angaben erst Ihrem Versicherungsschein entnehmen
können.

Beitrag, einschließlich Versicherungsteuer
und ggf. Ratenzahlungszuschlag: €

Beitragsfälligkeit
� Jährlich � Halbjährlich � Vierteljährlich � Monatlich

Erstmals zum
Versicherungsbeginn (TT.MM.JJJJ)

Vertragsablauf
(siehe auch Ziff. 8) (01.01.JJJJ)

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag
spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versiche-
rungsscheins. Alle weiteren Beiträge sind jeweils zu dem
oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie der S.L.P.
Vertriebsservice AG eine Lastschrifteinzugsermächtigung
erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende
Deckung auf Ihrem Konto. Wenn Sie den ersten oder ein-
maligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, kann
der Versicherer solange vom Vertrag zurücktreten, wie
Sie nicht gezahlt haben. Auch der Versicherungsschutz
beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung
bei der S.L.P. Vertriebsservice AG. Wenn Sie einen Fol-
gebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordert Sie die S.L.P.
auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von
mindestens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser
Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch kann
die S.L.P. im Namen des Versicherers den Vertrag kündi-
gen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und
den Ziffern 8 bis 12 der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?

Der Versicherer kann nicht alle denkbaren Fälle versi-
chern, denn sonst müsste er einen unangemessen hohenPI
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Beitrag verlangen. Deshalb hat der Versicherer einige
Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.
Nicht versichert sind insbesondere Schäden,
• die Sie oder eine mitversicherte Person vorsätzlich her-

beiführen (Vorsatz),
• die Sie oder eine mitversicherte Person selbst erleiden

(Eigenschäden),
• am Baugrundstück oder Gebäude selbst,
• durch die Veränderung des Grundwasserspiegels,
• die Sie oder eine mitversicherte Person Angehörigen

zufügen, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft
leben (z. B. Ehepartner, Kinder),

• die Sie oder eine mitversicherte Person an fremden ge-
mieteten oder geliehenen Sachen verursachen,

• die von Ihnen oder einer mitversicherten Person im
Rahmen einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit
verursacht werden,

• durch den Gebrauch bestimmter Kraft-, Luft- oder
Wasserfahrzeuge, sowie Geldstrafen und Bußgelder
sowie Ansprüche aus Vertragserfüllung (hierbei handelt
es sich nicht um gesetzliche Haftpflichtansprüche).

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten
und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe
entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
sowie den jeweiligen Bestimmungen der Besonderen Be-
dingungen und Risikobeschreibungen (BBR).

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Ver-
tragsschluss und welche Folgen können Ver-
letzungen dieser Pflichten haben?

Prüfen Sie bitte genau, welchen Haftpflicht-Risiken Sie
ausgesetzt sind. Lassen Sie sich dabei von dem Versi-
cherer, der S.L.P. oder Ihrem Versicherungsvermittler
beraten. Damit der Versicherer Ihren Antrag ordnungs-
gemäß prüfen kann, müssen Sie die im Antragsformu-
lar enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und
vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten
Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann
schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach
Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Um-
ständen kann sich der Versicherer auch vorzeitig vom
Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Zif-
fer 23 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
die Haftpflichtversicherung (AHB).

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während
der Laufzeit des Vertrages und welche Folgen
können Verletzungen dieser Pflichten haben?

Mit jeder Beitragsrechnung bekommen Sie Gelegenheit
mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos ge-
genüber den bisherigen Angaben eingetreten sind. So
kann der Versicherungsschutz den zwischenzeitlichen
Veränderungen angepasst werden. Auch ist es denkbar,
dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung beson-
derer gefahrdrohender Umstände von dem Versicherer
oder der S.L.P. im Namen des Versicherers aufgefordert
werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche Schadensver-
meidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten
Pflichten kann der Versicherer nachträglich eine Bei-
tragserhöhung geltend machen. Darüber hinaus wird auf
die in Ziffer 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verlet-
zung der genannten Pflichten ausdrücklich hingewiesen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13, 24 und

26 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB).

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein
Schaden eingetreten ist und welche Folgen
können Verletzungen dieser Pflichten haben?

Vor allem muss dem Versicherer bzw. der S.L.P. jeder
Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, auch
wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche
geltend gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie
beispielsweise verpflichtet, so weit wie möglich den
Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und durch wahr-
heitsgemäße Schadensberichte den Versicherer bei der
Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen.
Dies umfasst auch die Übermittlung angeforderter
Schriftstücke sowie die umgehende Mitteilung aller ge-
richtlichen oder behördlichen Verfahren, die im Zusam-
menhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden
(z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage
und Anklage, Streitverkündung), gegen die Sie auch ohne
besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel einle-
gen sollen. Der Prozess wird dann durch den Versicherer
als Ihr Vertreter geführt, wobei Sie dem eingeschalteten
Anwalt alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die an-
geforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf die in
Ziffer 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der
benannten Pflichten wird ausdrücklich hingewiesen. Ein-
zelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB).

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungs-
schutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung
des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Den bei Erteilung dieses
Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt für den Beginn
Ihres Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte Ziffer
3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Ver-
tragslaufzeit und -ende. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit
von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automa-
tisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder der
Versicherer oder die S.L.P. im Namen des Versicherers
den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende
der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Lauf-
zeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass der
S.L.P. Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der
ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit oder jedes dar-
auf folgenden Jahres zugehen muss. Einzelheiten ent-
nehmen Sie bitte den Ziffern 8 und 16 der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-
rung (AHB).

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?

Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen
Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages
können Sie oder der Versicherer oder die S.L.P. im
Namen des Versicherers den Vertrag auch vorzeitig kün-
digen, wenn der Versicherer eine Leistung erbracht hat
oder Sie gegen den Versicherer Klage auf eine Leistung
erhoben haben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Zif-
fern 17 bis 22 der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung (AHB).


